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Satzungsänderung der Satzung der Hansestadt Wipperfürth zur Förderung von 
Kindern in Tagespflege 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Jugendhilfeausschuss Ö 03.11.2021 Vorberatung 

Stadtrat Ö 15.12.2021 Entscheidung 

 
 
 
Beschlussentwurf: 
 

Die Neufassung der Satzung der Hansestadt Wipperfürth zur Förderung von Kin-

dern in Tagespflege wird in der beiliegenden Fassung (siehe Anlage) mit Wirkung 

vom 01.01.2022 beschlossen. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Der Aufwand von zusätzlichen Krankentagen in der Tagespflege (Lohnfortzah-

lung im Krankheitsfall) beträgt ca. 10.000 €.  Die Mittel wurden in die Haushalts-

berechnung eingeplant und stehen damit zur Verfügung. 

 
Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion:   
 

Die veränderte Satzung trägt in dieser Fassung dazu bei, die Kindertagespflege-

betreuung zu stärken und das Arbeitsfeld weiterhin attraktiv zu gestalten. Damit 

wird die Kinderbetreuung in Wipperfürth gestärkt. 

 
 
 
Begründung: 
 

Mit Schreiben vom 18.02.2021 an die Stadtverwaltung bekundete die Interes-

sensgemeinschaft der Tagesmütter e.V. in Wipperfürth erneut den Wunsch nach 

einer Erweiterung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Im Rahmen der Abstim-

mung mit der Verwaltung, hat die Interessengemeinschaft das Anliegen auf zu-



sätzlich 5 weitere Krankheitstage konkretisiert.  Im Sinne des Erhalts von attrakti-

ven Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung in Wipperfürth wird der Vor-

schlag von Seiten der Verwaltung als sinnvoll erachtet.  

Zusätzlich zu der bestehenden Reglung (§ 16 Krankheit und Urlaub gem. der ak-

tuellen Satzung zur Förderung von Kindern in der Tagespflege in Wipperfürth vom 

08.06.2020) werden den Tagespflegepersonen gem. Bekundung der Interessen-

gemeinschaft, einmalig pro Jahr zusätzlich max. 5 weitere (zusammenhängen-

de) Krankentage zugebilligt. Für diesen Zeitraum erhalten die Tagespflegeperso-

nen gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes eine entsprechende Lohnfortzah-

lung im Krankheitsfall. Sie erlaubt den Tagespflegepersonen z.B. einen Infekt aus-

zukurieren und so ihre Betreuungsfähigkeit schnellst möglich wiederherzustellen. 

Die in Wipperfürth bestehenden attraktiven Rahmenbedingungen für die Kin-

derbetreuung werden hiermit erweitert und gestärkt.  

 
 
 

 

Anlage: 

Neufassung der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege 
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